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Zum Nichtvorliegen einer Unternehmerpflichtversicherung kraft        
Satzung bei einer Bau-BG - nicht gewerbsmäßige Bauarbeiten -         
BSG-Urteil vom 05.05.1998 - B 2 U 23/97 R 
 
Zum Nichtvorliegen einer Unternehmerpflichtversicherung kraft        
Satzung (§ 543 Abs. 1 RVO = § 3 Abs. 1 SGB VII) bei einer Bau-BG     
- nicht gewerbsmäßige Bauarbeiten (§ 729 Abs. 2 RVO);                
hier: BSG-Urteil vom 05.05.1998 - B 2 U 23/97 R - (Aufhebung des     
      Urteils des LSG Niedersachsen vom 22.05.1997                   
      - L 3 U 397/96 - vgl. HVBG-INFO 1997, S. 2058 - 2067)          
Das BSG hat mit Urteil vom 05.05.1998 - B 2 U 23/97 R - folgendes    
entschieden:                                                         
Leitsatz:                                                            
Nicht gewerbsmäßige Bauarbeiten liegen vor, wenn der Betrieb i.S.    
des Gewerberechts nicht gewerbsmäßig geführt wird und der            
Unternehmer ihn nicht auf längere Zeit gesichert angelegt hat.       
 

 

 


